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Zitat von pppp

Edit: Wie sieht es bei euch denn aus bzgl. Vermeidungsverhalten? Gibt es Prüflinge, die
sich durch taktisches Kennwort-Vergessen versuchen, der Prüfung zu entziehen?

Ich schreibe seit Jahren Klassenarbeiten via Moodle / LMS.

Ohne besonderen Schnickschnack oder so, sogar in Distanz. Und stelle fest, die Noten sind
nicht besser oder schlechter (mag aber vielleicht an den Bildungsgängen liegen :D).

Ich sage halt zu Beginn, dass Täuschungsversuche mit 6 geahndet werden und dazu gehört
eben auch, das Verlassen vom Test. Ich gehe halt rum und kontrolliere die Bildschirme.

Taktisches Kennwort-Vergessen gibt es, aber die lasse ich auflaufen. ich nutze die PCs und
Moodle aber auch konsequent, so dass sie bereits in jeder vorherigen Stunde sonst doof
dastehen würden. Nie was mit den Dingern machen und dann nur den Test - das würde ich
vermeiden aus diesem Grund.

Ich habe das Glück, dass ich PCs und Laptops nutze, daher sind alle aufgeladen. Würde für mich
aber in die Vorbereitung fallen.

Wer nicht vorbereitet ist, hat Pech. Oder darf gerne dann um 17 Uhr zum Nachschreiben
antanzen, die Klausur ist seltenst einfacher.
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